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Fortsetzung des Projektes "Buddenbrookhaus, Erweiterung, Um-
bau und Sanierung, MengstraRe 4+6, 23552 Liibeck"

Beratungsfolge:
Datum Gremium

13.03.2023 Senat

20.03.2023 Bauausschuss

28.03.2023 Hauptausschuss

30.03.2023 Burgerschaft der Hansestadt Libeck

Beschlussvorschlag:

Status Zustandigkeit
Nichtoffentlich zur Senatsberatung
Offentlich zur Vorberatung
Offentlich zur Vorberatung
Offentlich zur Entscheidung

1. Die Burgerschaft nimmt den Bericht gemaf’ Anlage 1 zur Kenntnis.

2. Die Realisierung des Vorhabens ,Neue Buddenbrookhaus® wird auf der Grundlage
der Baugenehmigung und der denkmalrechtlichen Genehmigung vom 27.10.2022
fortgesetzt.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis

1.201 Haushalt und Steuerung Zustimmung

1.300 Recht Keine rechtlichen Bedenken

4.041 Kulturstiftung Zustimmung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt: X

Nein- Begrindung:

Weder der kommunale Eigenanteil noch die
vorgezogene Beauftragung von Leistungs-
phasen berihrt die Belange von Kindern
und Jugendlichen unmittelbar. Aber schon
seit 2015 beteiligt die Kulturstiftung Jugend-
liche direkt an der Konzeption des neuen
Buddenbrookhauses: Das museumspad-
agogische Programm ,Literatur als Ereignis’
integriert Schiler:innen in den kuratorischen

Prozess an einer neuen Dauerausstellung.
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Die Malinahme ist:

Finanzielle Auswirkungen:

Auswirkung auf den Klimaschutz:

Begrindung der Nichtéffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Bis zur Schliefung des Hauses 2020 zeig-
ten die Schuler:innen ihre Arbeiten in jahr-
lich wechselnden Sonderausstellungen. Die
entwickelten Module des von der Commerz-
bank-Stiftung als Best-Practice geférderten
Projekts werden integraler Bestandteil der

neuen Dauerausstellung

neu
freiwillig
vorgeschrieben durch:

Ja (Anlage 1)
Nein

Nein
Ja — Begriindung:

Der Neubau wird unter den Aspekten des
Klimaschutzes erbaut. Die Mallnahmen des
Klimaschutzes sind auf Grund des denk-
malgeschitzten Bestandes, der vorhande-
nen Brandmauern und des eingeschrankten
Platzbedarfes nur eingeschrankt umsetzbar.
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Begriindung:

Siehe Anlage 1.

Anlagen:

Anlage 1: Bericht

Anlage 2: Schreiben IBSH 21.02.2023
Anlage 3: Schreiben Feuerwehr 22.02.2023
Anlage 4: Schreiben Bauordnung 22.02.2023

Senatorin Joanna Hagen

Seite: 3/3



	Beschlussvorschlag:
	Verfahren:
	Begründung:

